
und Landschaft“ (§§ 19-23 LG) unter 2.1 Abschnitt 23 die Anlage von Silage- und 
Futtermieten sowie Lagerung von Heu-, Silage- und Strohballen länger als 14 Tage 
verboten.  
 
Die CDU-Kreistagsfraktion beantragt, diesen Abschnitt nur auf das Verbot für das 
Errichten von Güllesammelbehältern zu beschränken.  
 


